
Benage &3/1956 zum kurz8chrlttlichen Bericht des o.ö. Lamltages, XVIII. Gesetoz.gehungsperiode.

Bericht des Ausschusses für Verfassun9 und Verwaltun9
betreffend das Gesetz über die Anwendung bundesgesetzlicher Bestimmungen

dienstrechtlicher Art (3. Ergänzung zum ~andesbeamtengesetz).

(L - 108/1 - XVIII)

Gemäß § 2 Abs. 1 des Landesbeamtengesetze&,
LGBI. Nr. 2711954,finden die für das Dienstrecht
einschrld,;eßlich des Besoldungs- (Pensions-)rech-
tes ,im Zeitp~il1kt ,~esJ;3eschlussesdieses Gesetzes
maßgebenden Bundteslgesetze u;nd die als Gesetze
des Bundes in diesem Zeitpunkt geltenden son-
stigl~n Vorschriften', sQweit im Landesbeamten-
gesetz rnchts anderes besti:mint ilst, als g,esetzliche
VOJlsch~iften d.es Landes sir.n.gemäß Anwer.chlng.·
Die Bestimmung des § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes
sieht vor, daß bei Änderung der 'als LcL'1ces-
gesetze :rezipierten Vorschriften dles' Bundes eine
sinngemäße, die Landesbeamten zumindest nicht
schlechter steHende Regelung durch Landes-
gesetz getroffen wird.

Seit dem Besch,luß des Land;esbeamteu,-
geselzes durch den o. ö. Landtag am 9. Apri11954
wurde das DienSitrecht des Bundes durch! eine
Reihe. weiterer Vorschriften abgeändert, von
denen bi'sher nur ~n Teil vom, Land: Oberos1Jer-
reich übernommen wurde. Mit dem' vorliegen-
den Gesetzentwurf sollen im Sinne des zitierten
§ 2 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes die bi"ner
nicht rezipier.ten Bundesgesetze- mit der Maß-
gabe übernommen werden, daß an Stelle delI"
Zuständigkeit d·er obers~en Organe- der, Voll-
ziehung des' Bundes die der Lande9reg,ierung
tritt.

Es handelt sich hiebei um folgende Vor-
schriften:
-1. ·Das Bundesgesetz BGBL Nr. 87/1954, womit

der § 22 des Gehaltsüberleitungsgesebes ab-
geändert wird.

Es emeUt in Abänderung des § 22 des Ge-
haltsübe:r:leitWlgsgesetzes der BundesTegie-
Tung di!ß Ermachtigung,.unter gewissen Vor-
auss:etzun.g.en zu bes,timmen, daß auch; Zeit-
räume .·einer Behinderung a,m Eintritt in den
öffentlichen Dienst ode,r an der Vollendung
der Studien als Vordienstzeitel1' für die Er-
langung höherer Bezüge angerechnet werden
können,. Di·e Bundes'I"egiel'ung hat von diesecr-
Ermächtigung durch Erlassung dei";Verord-

. huhg vom 1. Juni 1954, BGBL Nr. 116, welche
zufolgJe § 1 Abs.. 1 der Verrordnung der o. ö.
Land-es:regoierung vom 6. Septembe1r .1954,
LGBl. Nr.. 29, auch "alsLandesvorschrMt gilt,
befleits Gebflauch gemacht. '

2. Das Bundes~''''etz BGBL Nr. 26811955,womit
das Gehaltsüberleitungsgesetz neuerlich ab- .
geänder,t wkd und dienSitrechtliche Beffi'i:m-
mungen für Penslönsparteien getroffen wer-
den.

Dieses Gesetz schafft unter entsprechen-
der Abändemng des § 68 b des Geha1tsüber-
lettungrsgresetzes die Möglichkeit, den Pen-
sionsparteien ab 1. Jänner 1956 VOl1schüsse
auf dlie durch eine ·Neuregeh.tng de'r Besol-
dung der Beamten zu erwartenden Bezugs-
eIihönungren zu gewähren.

3. Das Bundesgesetz BGBL Nr. 28311955, über
dienstrechtllichre Maßnahmen für vOql Natio-
nalsozialistengesetz betroffene öffentliche
Bedli<mstete.

Es beseitigt im AbschniU 1I verschi'edene
durch das Verbolsgesetz 1947 herbeigeführte
d.~enstJrechtliche Nachteile ehemäldger Na-
tionalsozialisten. Für das Land Oberöster-
l'eich erg,ibt sich dadurch.' insofeme keine
wesentliche Anderung, als. eine diesem Gesetz
entsprechende Regelung für Landeshedi'€n-
stete schon mi;1l'den Beschlüssen der o. ö.
Landesregiening vom 22. November 1954,
PersR - 259/10 - 1954,1imd vom ·10.November
1952, PersR - 130140- 1952, ~etroffen wurde.

4. Das Bundesgesetz BGBL Ni. 26/1956, über die
Anrechnung von·Vordienstz.eiten der Bundes,-
beamten für' die Bem.e&Sun-gdes Ruhegenusses
(Ruhegenußvordienstzeitengesetz 1956).

-DUflch dieses Gesetz wird für die Anrech-
nung von VordienlStzei.te-nfür die Bemessung
des Ruheg1e1lusses eine klare und übers.icht-
l,iche RechtsLage geschaffen. Notwendig ge-
worde.u .durch 'das, Inkrafttrerten des Allge-
meinen Sozialversiche'fungsgesetzes, BGBI.
Nv. 18911955, bringt es d.e Rückkehn' zu dem
schon vor dem Jahre 1938 bestandenen Modus
des "über,we'isungsbetrages,", denl dell"'Sozial-
versicherungsträger bei übe,r.tritt eines in der
Sozia,lverslicherung Versicher,ten in ein
öffentlich-rechtliches Dienstverhälrtmis an d!i.e
Dieootbe!löI"de zu leisten hat, wenn dem: prag-
matisiepten Bediensteten VorcLi'eTIstzeiteIlifür
die :Bemessung des Ruhegenusses. angerech-
nett werden, die VernlcheiI"ungsze-iten-in der
Pensionsverr:sichoerung darsieHen. Die Ande-
r.ungen, welche durch die weiteren Bes:tim-
IlruIlJg~l1'di'~'~ G8':seh.~ti. uüu uu.-n..:h ·J.,l-e~ur
Gr.und dieses Gesetzes zu erlassende DuI"ch-
füh:rungsv,erordnrmg hinsichtlich der An-
flechnung von- Ruhegenußvordrl.enstzeiten eillJ--
treten - erwähnt sei hier die erin Gegen-
seiJtigkeitJsverhältnis nicht mehr voraus-
setzende VollaI1lfi€(:nnung de:r bei öffentldch-
:rechtlichen Dienstgebern ab dem. vollendeten
18. Lebensjahr zurückgelegten Zei·ten, die
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Vollanrechnung tür PrivatdienstzeIten ab
dem 25. LebensjahJ' und die Anrechnung der
zwischen dem vollendeten 18. und 25. Le-
beoojahr liegenden Privatdienstzeiten für den, .
Fäll der Versetzung'rn-den Ruhestand wegen
Di'ensnunfä!higkeit' oder des Todes eines. Be-
amten ..- werden im .Ergebnis, bewirken, daß
in Hinkunft. der überwiegende Teil der B~-
amt-en im Zeitpunkt des Übertrittes in den
dauernden Ruhestand, von Gesehes wegen die
volle RunegenußbemesJSungsg;rundlag,e er-
neichen wi.rd.

5, Das Bundesgesetz BGBl. NI'. 2711956, betref-
fend die Gewährung von Ruhe- (Versor-
.glungs- ) genüssen an ehemalige öffentlic:h-
rechtliche Buooesbediens{ete d~ Ruhestan-
des.

Dieses'_ Geset~ spricht den am 13. März
1938 i'rp Bezug.e eines Ruhe-(Versorgungs-)-
genusses aus einem öffenüi.ch-rechtlichen
DieI]Stvenhältnis g~tandenen Pe,I'sonen, die
im. Zusammenhang mit den besonde'ren poli-
tischen Verhältnissen der Jahre 1933 bis 1945
aus dem Diel1JStver-hältnis ausgeschieden wur-
den und seitheJ;' nichJt wieder in den Aktiv-
oder Ruhestand übe'rnommen werdien konn-
ten, weH die vom Bea,mten-übedeitungs-
gesetz geforderten Voraussetzungen bei ihnen
nicht gegeben slind oder weil Bestimmungen
desN ationalsozialisrtengesetzes. oder des·St'f'af-
gesetzes ihrer: Übetrnahm,e entgegensrtehen,
den Ruhe- (V e'r'sorgung,s ...)gefluß wieder zu.

6. Das Bundesgesetz vom 29. Februarr 1956,
BGBL Nr. 54, über, ,die Bezüge der Bundes-
beamten (Gehalt"geS'etz 1956).

Durch das Gehalts,gesetz 19~6, dessen
sinngemäße Übernahme dUTch das Land de'm
Bedürfnis nacl1 einer glekhaI~tigen Regelung
der Dienst- und Besoldungsverhälmisse der
Bedienstet~f1 sämtlicher Gebietskörpe'rSchaf-
tenRechnung trägt, wird die durch: die Be-
zugszusohlagsverordnung 1953 angebahnte"
Angleichung ..der BeaIl'l;tenbezüge an die
Kosten der Lebenshaltung fortgesetzt undl
eine Erhöhung der Beamtengehäl,ter' auf rund
das Sechsfache der durch das GehtaltsiÜber-
l~itu:ngsgesetz vorn Jahre 1946 bestimmten
GehiaJl1tS'ansätze unter Belassung der durch die
"Zwi,schernlösung" des BundesgesetzeS! vom
25. Mai 1955, BGBl. NI'. 95 (rezipiert durch
Landesgesetz vom 19. Juli 1955, LGBl.NI'. 72),
bewirkten. Verbesseru'ng erreicht. Die neuen
Gehaltsarusätz,e bringen neben eineil' stärkeren
Beton~ung des Leistung,sprinzipes i,m Ver-
hältnis der einz.elnen Gruppen zueinander
auch eine Verbesserung in der Weise. daß
ein. rascheres Ansteigen der Gehälter im

. ersten Teil der Laufbahn vorgesehen ist, das

Li n z, am 15. März 1956.

Dr. WildfeJlner
Obmann -St'eU vertreter

duroh die Verlangsamung des Gehaltsan-
stieges gegen Ende der Laufbahn ausge-
glichen wird. Damh dürfte sowohl der tat-
sächli,chen. Leistungssteigerung des einzelnen
als auch den sozialen. Bedürfnissen.~ besser -
entsprochen werden.

Die den Beamten des Dienststandes mit
Wirkung vom 1. Februar 1956 gebührenden
Bezüge im Ausmaße VOlli85% der neuen An-
sätze werden unter Berücksichtigung der ent-.
spt'lechenden Erhöhung der Bezüge der Ver-
tragsbediensteten dem Lande .für das: lau-
fende Rechnungsjahr Mehrauslagen in der
Höhe von rund 10 Millio"neri Schilling ver-
ursachen.

7: Das Bundesgesetz vom 29. Februar 1956,
BGEL Nr. 55, womH das Gehaltsüberleitungs-
·g'esetz geändert wird (Gehaltsüberleitungs--
. gesetz- Nove!J" 1956).·

Die Gehaltsüberleitungsge'Setz - Novelle
1956 bringt in veTschiedenen Belangen eine
Abändel~"Ung des' Geha'ltsüberleitu·ngsgesetzes.
Sie enthäl't u. a. neue Besümmungen über die
Einrechnung von Vordi enstzeit,en in d~e pro-
'visortische' Dienstzeit, über den DienstTang,
über die Ruhegenußbemessu'llgsgrundJage
und über c1ie Bezüge der Pensionsparteien.
Sie schafft eine neue VerwendungS'gruppe für
Beamte in handwerkliche.r Verwendung und
sie bringt sch1!ießlich in iihr:em Art. VII die
Angleichung der .Ruhe-'(Versorgungsl- )ge-
nüsse der Pensli.onspartei~n an die Bezugs-
ansätze. des GehaHsg'esetzes 1956.
Alle siebeJ.1zu übernehmenden Gesetze brino:-

gen som~t eine dienstrecht1iche Besserstepung
eines Teiles, der Bea.intens-chaft. Da die Landes-
beamten gemäß § 2 Ab$'. 2 des Landesbe'amten-
gesetzes nicht schlechter g:eSitellt werden dürfen
als die Bundesbeamten und ein· öffentliches In-
teresse an der möglichsten Gleichstellung aller
öffentlich-rechtlichen Bedie!Il6!eten in vergleich-
baven Positionen besteht, ist es gebqten, diese
Bundesgeootze; soweit sie für das Land Bedeu..:
tung haben,. sinngemäß als landesgesetzl!iche
Vorsch~iften zu übernehmen. Eine eingehende

~Moti vierung der. einzelnen Bestim·mungen er-
übrigt sich im Hinblick auf die Erwägungen.
welche den Bund zur ErJassung d!iese-r Vor~
schriften veranlaß.t habe.n. Die nicht T~zipierten
Teile Slind für den Landesdienst ohne Belang
oder unanwendbar.

Der Ausschuß für Verfassung und Verwal-
tung beantragt, der Hohe Landtag möge das bei-
gefügte Gesetz über die Anwendung bundes-
gesetzlicher Bestimmungen dienstrechtlicher
Art (3. Ergänzung zum Landesbeamtengesetz)
beschließen.

Pritsch
I Berichterstatter

..
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über die Anwendung bundesgesetzlicher Bestimmungen dienstrechtIicher Art (3. Ergänzung
zum Landesbeamtengesetz).

~
Der o. Ö. Landrtag hat beschlossen:

Gesetz
vom

I

§ 1.

(1) Für, das Dienstverhältnis der Landes-
beamten (§. 1 des Landesbeamtenges'etzes; vom
9. April 1954, LBGL Nr. 27) gelten sinngemäß
als landesgesetzliche Vorschriften:
a) das Bundesgese,tz vom 9. April 1954, BGBL

NI'. 87, womit der § 22 cl es(Gehaltsüber-
leitungsgesetzes abgeändert wird;

b) das' Bupdes,gesetz vom 20. DezmbeiI' 19q5,
BGBL Nr. 268, womit das GehaItsüber-
leitungs,gesetz neuerlich abgeändert wird
und dienstrecht,1iche Bestimmungen für Pen-
sionsparte!i.:en getroffen werden;

c) Abschnitt II des: Bundesgesetzes' vom 20. De-
zember 1955, BGBL Nr. 283, über dienst-
rechtliche Maßnahmen für vom National-
sozialiSitengesetz betrroffene öffenrtliche Be-
dienstete;

d) das Bundesgesetz vom 8. Februar 1956, BGBL
NI'. 26, über die Anrechnung von Vordienst-
zei,ten der Bundesbeamien für die Bemessung
des RUJnegenusses (Ruhegenußvordtienst-
zeitengesetz 1956) mit d,er Maßgabe, daß
1. im § 1 Abs. 1 die Worte "im Einvernehmen

mH dem Hauptausschuß des National-
rates" zu entfallen haben,

2, im § 3 Abs. 1 an die Stelle des Hinweises.
auf § 93 Abs.'1 Ht. d der Dienstpragmatik
·der Hinweis § 7 Abs. 1 Ht. d und e des
Landesbeamtengesetzes, -'LGin. NI'. 271
1954, tritt; .' .

e) das Bundesgesetz vom, 8. Febrl!ar 1956, BGBL
NI'. 27, betr1effend' die Gewährung von Ruhe-
(Veflsorgungs'- )g.enüssen an ehem,aHge öf-
fentlich-'rechtliche Bed~enstete dies Ruhe-
stande$';

. f) das Bundesgesetz vom 29. Februar 1956,
BGBL NI'. '54, über die Bezüge der Bundes-
beamten (Gehaltsgesetz 1956);

g) das Bundesgesetz vom 29. Februar 1956,
BGBl. NI'. 55, womit das Gehaltsübetrleitungs-
geset'z abgeändert wird (Gehaltüberleitungs-
ges~tz-.Nov",j,jp 1Ho6).

(,) An Stelle der Zuständigkeit der obersten
Organe der Voll:ziehung des Bundes tritt d~e der
Landesregierung.

§ 2.

Die im § 1 Abs. 1 aufgez.ähHen Gesetze treten
'als landesrechtliehe Vorschriften mit dem Tag
in Kraft"mit dem sie als Bundesgesetze·wirk~am
wurden. ,~.


